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P R Ä V E N T I O N

Krankenkassen fördern 
gesunde Lebenswelten
Die Krankenkassen intensivieren ihre Anstrengungen bei der Präven-
tion. Sie fördern Maßnahmen für sozial benachteiligte Zielgruppen 
ab sofort gemeinsam und stehen im Dialog mit Land, Kommunen und 
anderen. Das Ziel: Impulse für gesunde Lebenswelten.

A
ls der Gesetzgeber 2015 das 
Präventionsgesetz verabschie-
det hat, bekamen die Kran-
kenkassen Hausaufgaben. Sie 

sollten künftig mit bundesweit rund 500 
Millionen Euro im Jahr deutlich mehr 
Geld als bisher für die Gesundheitsförde-
rung zur Verfügung stellen und sich da-
bei verstärkt und auch gemeinsam in „Le-
benswelten“ wie Kommunen, Stadtteilen 
und Einrichtungen engagieren. Außerdem 
gefordert: Strategische Abstimmungen 
mit anderen maßgeblichen Verantwort-
lichen. Seitdem hat die gesetzliche Kran-
kenversicherung in Niedersachsen eini-
ges auf die Beine gestellt. 

Bisherige erfolgreiche Aktivitäten in 
Lebenswelten setzen die einzelnen Kassen 
fort, indem sie individuell etwa mit Kinder-
gärten und Schulen zusammenarbeiten. 
Dieses pluralistische Vorgehen hat sich 
hierbei bewährt, weil unterschiedliche Be-
darfe auf unterschiedliche Angebote tref-
fen. Gleichzeitig unternehmen die Kassen 
noch größere Anstrengungen, um auch 
schwerer erreichbare, sozial benachteilig-
te Zielgruppen in ihren jeweiligen Lebens-
welten mit Maßnahmen der Prävention 

und Gesundheitsförderung zu unterstüt-
zen. Seit Anfang Mai fördern sie entspre-
chende Projekte deshalb gemeinsam über 
eine neu eingerichtete Stelle. Diese „Ge-
meinsame Stelle der GKV“ nimmt Anträ-
ge entgegen, informiert Antragsteller über 
die Abläufe und administriert das Förder-
verfahren. Die Antragsteller haben da-
mit einen zentralen Ansprechpartner. Die 
Förderentscheidungen selbst werden auch 
weiterhin durch die Kassen getroffen. Die 
Gemeinsame Stelle der GKV ist organisa-
torisch bei der Landesvereinigung für Ge-
sundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen angesiedelt.

Höhere Chance auf gesundes Leben

Gemeinsam gefördert werden gezielte 
Maßnahmen für Personengruppen wie 
etwa Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
Behinderungen, Menschen mit Migrati-
onshintergrund und Alleinerziehende. Die 
Maßnahmen sollen nicht nur das Verhal-
ten der Zielgruppe, sondern insbesonde-
re auch die Verhältnisse und Rahmenbe-
dingungen in der jeweiligen Lebenswelt 
nachhaltig verändern. 

C 21156 F

Uwe Klemens (Foto) ist neuer Ver-
bandsvorsitzender des vdek. Die Mit-
gliederversammlung des Verbandes 
hat den ehrenamtlich tätigen Versi-
chertenvertreter der Techniker Kran-
kenkasse (TK) im Dezember einstim-
mig in das Amt gewählt. Klemens 
folgt auf Christian Zahn (DAK-Ge-
sundheit), der die Position seit 2006 
innehatte. Um Kontinuität sicherzu-
stellen, wird Zahn bis zum Ende der 
Sozialwahlperiode in diesem Jahr als 
stellvertretender Verbandsvorsitzen-
der fungieren. Der gebürtige Rhein-
land-Pfälzer Klemens ist bereits seit 
Dezember 2014 stellvertretender Ver-
bandsvorsitzender des vdek und seit 
März 2016 Nachfolger von Christian 
Zahn als alternierender Verwaltungs-
ratsvorsitzender des GKV-Spitzenver-
bandes. Seine weiteren Stellvertre-
ter sind Thomas Auerbach (BARMER) 
und Hansjürgen Schnurr (KKH Kauf-
männische Krankenkasse).

A U S  D E M  V D E K

Uwe Klemens  
zum Vorsitzenden 
gewählt
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„Dialogforums Prävention“ zu führen. Die-
ses soll unter anderem Ziele definieren, 
Impulse zu trägerübergreifender Zusam-
menarbeit geben sowie Handlungsbedar-
fe identifizieren und Handlungsempfeh-
lungen aussprechen. Das Dialogforum hat 
erstmals im November 2016 getagt.

Zusätzliche Finanzmittel führen auch 
zu Begehrlichkeiten, oder, vorsichtiger for-
muliert, zu Missverständnissen. Missver-
ständnisse mussten die Krankenkassen 
auch bei der Umsetzung des Präventions-
gesetzes ausräumen. So hat der Gesetzge-
ber – anders als bisweilen vermutet – kei-
ne neuen Leistungen oder Leistungsinhalte 
geschaffen oder den Krankenkassen zu-
sätzliche Zuständigkeiten als Kostenträ-

ger zugewiesen. Präventionsleistungen 
der Krankenkassen orientieren sich auch 
weiterhin an den Definitionen des Sozi-
algesetzbuchs und den Inhalten des Leit-
fadens des GKV-Spitzenverbandes. Und 
bei aller Bereitschaft zum Dialog: Wie 
bei jeder anderen Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung verbleibt auch 
bei der Präventionsleistung die Entschei-
dungssouveränität bei den Kassen.  

»Die Maßnahmen sollen  
die Verhältnisse in den 
Lebenswelten nachhaltig 
verändern.«

Neben der Förderung über die Gemeinsa-
me Stelle unterstützen die Ersatzkassen 
solche lebensweltlichen Aktivitäten zur 
Verminderung sozial bedingter Ungleich-
heit von Gesundheitschancen auch als 
Gruppe über die vdek-Landesvertretung 
(Ansprechpartnerin: Katharina Viehmann, 
Telefon: 0511 / 3 03 97 – 51, katharina. 
viehmann@vdek.com).

Breites Bündnis

Die Krankenkassen stehen darüber hin-
aus im Austausch mit anderen Trägern 
von Präventionsleistungen. Grundlage da-
für ist eine Landesrahmenvereinbarung, 
die sie im vergangenen Jahr mit dem Land 
Niedersachsen, der gesetzlichen Renten-
versicherung und der gesetzlichen Unfall-
versicherung abgeschlossen haben. Nie-
dersachsen gehörte damit zu den ersten 
Bundesländern mit einer Landesrahmen-
vereinbarung Prävention.

Der Vereinbarung beigetreten sind 
die Bundesagentur für Arbeit, die obers-
ten Landesbehörden für den Arbeitsschutz 
sowie die kommunalen Spitzenverbände, 
die auch an den Verhandlungen beteiligt 
waren. Damit gibt es in Niedersachsen ein 
breites Bündnis für Gesundheitsförderung 
und Prävention.

Konkret haben die Beteiligten ver-
einbart, unter Federführung der gesetzli-
chen Krankenversicherung einen dauer-
haften Austausch im Rahmen eines neuen 

LEBENSWELT STADTTEIL: Die Krankenkassen wollen sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen mindern.
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Die Krankenkassen erfüllen ihren 
Präventionsauftrag aus Überzeugung. 
Schon vor dem Präventionsgesetz ha-
ben sie mehr Geld dafür ausgegeben 
als sozialgesetzlich gefordert. Den-
noch hat der Gesetzgeber den Richt-
wert noch einmal deutlich angehoben. 
Die Schieflage: Bei allen Lippenbe-
kenntnissen, dass es eine gemein-
same gesellschaftliche Verantwor-
tung für Prävention gibt, wurden nur 
die Krankenkassen zu einem höhe-
ren finanziellen Einsatz verpflichtet. 
Und schon systematisch kann es nicht 
richtig sein, dass der Gesetzgeber Mil-
lionenbeträge aus der Sozialversiche-
rung zwangsweise an eine nachgeord-
nete staatliche Behörde wie die BZgA 
überweisen lässt. Gleichwohl: Im Prä-
ventionsgesetz stecken Chancen. Und 
die werden in Niedersachsen genutzt. 
So sehr Pluralismus als Grundprin-
zip von Prävention und Gesundheits-
förderung richtig ist, so sinnvoll sind 
ergänzende Kooperationen: Land, So-
zialversicherung, kommunale Vertre-
ter und andere sitzen an einem Tisch, 
um sich – in dieser Form erstmals und 
dauerhaft – zu Bedarfen und Zielen 
bei Präventionsmaßnahmen auszu-
tauschen. Die Krankenkassen haben 
Handlungsfelder definiert, in denen 
sie künftig gemeinsam vorgehen. Es 
gibt den Willen, die Prävention in 
Niedersachsen voranzubringen. Auf 
diesem Weg ist allen Beteiligten Er-
folg zu wünschen.

K O M M E N T A R

Trotz Schieflage: 
Präventionsgesetz 
bietet Chancen

von 
JÖRG NIEMANN  
Leiter der  
vdek-Landesvertretung 
Niedersachsen
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S O Z I A L W A H L 

Fünf Millionen Gelegenheiten 
zum Mitbestimmen 
Am 31. Mai endete für die meisten Ersatzkassen-Mitglieder die Frist 
zur Teilnahme an der Sozialwahl. Sozialministerin Cornelia Rundt und 
vdek-Landeschef Jörg Niemann hatten zur Wahl aufgerufen.

D
ie Sozialwahl ist von enormer 
Bedeutung für die Versicherten, 
denn es geht um zentrale Fragen 
der Kranken-, Unfall- und Renten-

versicherung. Deshalb appelliere ich an alle 
Wahlberechtigen, ihr Wahlrecht zu nutzen! 
Nur wer seine Stimme abgibt, hat Einfluss 
darauf, wer in Zukunft die Interessen der 
Versicherten in den Vertreterversammlun-
gen und Verwaltungsräten vertritt“, sagte 
Niedersachsens Sozialministerin Cornelia 
Rundt in ihrem gemeinsamen Aufruf mit 
dem Leiter der vdek-Landesvertretung, Jörg 
Niemann. Bei der Wahl konnten rund fünf 
Millionen Wahlberechtigte in Niedersach-
sen bis Ende Mai darüber entscheiden, wer 
bei den Ersatzkassen und der Deutschen 
Rentenversicherung Bund das Sagen hat. 
Stichtag für BARMER-Mitglieder ist der 4. 
Oktober. Die Sozialwahl findet alle sechs 
Jahre als Briefwahl statt. 

Das Prinzip der Sozialwahl: Ersatz-
kassen-Mitglieder wählen aus dem Kreis 
der Versicherten ehrenamtliche Vertreter 
in die Verwaltungsräte ihrer Kassen. Und 

die haben entscheidenden Einfluss: Der 
Verwaltungsrat legt Satzungsleistungen 
fest, wählt und kontrolliert den Vorstand 
und beschließt Haushalt und Zusatzbeiträ-
ge. Er ist an allen Entscheidungen betei-
ligt, die für die Kasse grundsätzlich wichtig 
sind und ihre Versicherten direkt betref-
fen. Nicht zuletzt überprüfen Selbstver-
walter Widersprüche von Versicherten, 
die sie sich von ihrer Kasse ungerecht be-
handelt fühlen. 

Dritter Weg 

Dieses Prinzip der Selbstverwaltung ist 
Kernprinzip der deutschen Sozialversi-
cherung, ein dritter Weg zwischen Staat 
und Markt. Dabei soll soziale Sicherung 
nicht nach staatlicher Kassenlage und all-
umfassender staatlicher Festlegung er-
folgen, aber auch nicht den Kräften des 
freien Marktes überlassen werden, da 
ansonsten sozial Schwächere oder Men-
schen mit hohem Krankheitsrisiko ausge-
schlossen würden.  

Die Ersatzkassen setzen auf eine star-
ke Selbstverwaltung in einem soli-
darischen Gesundheitswesen. Dieses 
Bekenntnis stand im Mittelpunkt ei-
nes Austauschs zwischen ehrenamt-
lichen Verwaltungsratsmitgliedern 
der Ersatzkassen aus ganz Nieder-
sachsen und der vdek-Landesvertre-
tung. Die Verwaltungsratsmitglieder 
hatten sich im Haus der Landesver-
tretung aus erster Hand über die lan-
desbezogene Vertragsgestaltung und 
Interessenvertretung durch den Ver-
band informiert. Auf der Tagesord-
nung standen Anforderungen an eine 
qualitativ hochwertige Krankenhaus-
versorgung, die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung im Flächen-
land Niedersachsen sowie die Umset-
zung der Reform der Pflegeversiche-
rung zum Jahreswechsel. 
Die Verwaltungsratsmitglieder be-
tonten dabei, dass die Selbstver-
waltung wesentliche Festlegungen 
für das Handeln der Krankenkas-
sen treffe. „Selbstverwaltung be-
deutet gelebte Demokratie in der ge-
setzlichen Krankenversicherung, 
indem gewählte ehrenamtliche Ver-
treter der Versicherten und Arbeit-
geber in den Verwaltungsräten der 
Krankenkassen mitwirken“, hieß es 
vonseiten der Teilnehmer. Diese di-
rekte Beteiligung unterscheide die 
gesetzliche Krankenversicherung in 
Deutschland von staatlichen und pri-
vatwirtschaftlichen Systemen der 
Gesundheitsversorgung. Die Selbst-
verwaltung sei ein Garant dafür, 
dass die Krankenkassen im Interesse 
ihrer Versicherten eine leistungsfä-
hige, hochwertige Versorgung eben-
so im Blick hätten wie die Bezahl-
barkeit der Versorgung.

V E R W A L T U N G S R Ä T E

Ersatzkassen 
setzen auf starke 
Selbstverwaltung
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N E U E S  K R A N K E N H A U S G E S E T Z

Zusätzliche Millionenkosten,  
unklarer Nutzen
Das Land will die Patientensicherheit in Krankenhäusern erhöhen. Anstatt aber  
die Kerntätigkeit von Ärzten und Pflegern zu stärken, macht es dazu ausgerechnet  
Vorgaben zur Beschäftigung von Apothekern.

D
ie Mordserie eines Krankenpfle-
gers, der Patienten an den Klini-
ken Oldenburg und Delmenhorst 
über Jahre bewusst gefährliche 

Medikamente spritzte, hat Niedersachsen 
erschüttert. Glaubt man einer kürzlich ver-
öffentlichten Studie, könnten solche Fäl-
le sogar weit häufiger vorkommen als bis-
her vermutet. Auch als Reaktion darauf hat 
die Niedersächsische Landesregierung den 
Entwurf eines neuen Krankenhausgeset-
zes vorgelegt. Das Ziel: mehr Schutz für die 
Patienten. Dieses Ziel ist unbedingt zu un-
terstützen. Einzelne Maßnahmen wie die 
Einführung von anonymen Fehlermelde-
systemen und Todesfallkonferenzen ver-
mögen es auch zu fördern. In seinem Kern 
jedoch ist das Gesetz teuer und bürokra-
tisch, der Zusatznutzen für die Patienten 
mehr als fraglich. 

Demonstratives Handeln

So will das Land im offenkundig demons-
trativen Bemühen, Konsequenzen aus der 
Mordserie zu ziehen, die Anstellung von 
Stationsapothekern in Kliniken vorschrei-
ben. Dabei liegt die Verantwortung für Me-
dikation als wesentlichem Bestandteil der 
Behandlung in Krankenhäusern unbestrit-
ten bei den Ärzten. Anstatt nun die Patien-
tensicherheit in diesem zentralen Bereich 
zu stärken, macht das Land bürokratische 
Vorgaben zur Beschäftigung einer unter-
stützenden Berufsgruppe. Notwendig je-
doch wäre vielmehr eine gesetzliche Re-
gelung, nach der jedes Krankenhaus ein 
verbindliches Konzept zur sicheren ärztli-
chen Kontrolle der Medikamentenvergabe 
entwickeln und einhalten muss.

Besonders bemerkenswert ist, dass mit 
dem Gesetz erstmals überhaupt eine Ver-
pflichtung zur Personalvorhaltung in Kran-
kenhäusern geschaffen wird – und die sich 
dann ausgerechnet auf Apotheker be-
zieht. Demgegenüber gibt es für den Kern 
der Krankenhaustätigkeit auch weiterhin 
keine entsprechenden Regelungen. Dabei 
würde eine Mindestvorgabe zur Anstel-
lung von Ärzten und Pflegern die Sicher-
heit der Patienten sehr konkret erhöhen 
und außerdem die Belastung der Beschäf-
tigten reduzieren. Eine solche Vorgabe ist 
auch aus Sicht der Kostenträger überfällig, 
denn die Krankenkassen bezahlen die Kli-
niken schließlich für eine gute und sichere 
Versorgung ihrer Versicherten.

Die Einstellung von geschätzt landes-
weit über 130 zusätzlichen Apothekern 
kostet jährlich weit mehr als zehn Milli-
onen Euro. Dieses Geld wird der Versor-
gung entzogen, ohne dass dem ein klarer 
Zusatznutzen für die Patientensicherheit 
gegenübersteht. So war seinerzeit ausge-
rechnet in dem Krankenhaus, in dem die 
Mordserie ihren Anfang nahm, bereits ein 
Apotheker tätig.

Geringere Qualitätsstandards

Im Widerspruch zum selbst erklärten Ziel 
höherer Sicherheit steht, dass das Land 
nach eigenen Festlegungen Kranken-
häusern die Möglichkeit geben will, von 
bundesweit gültigen Qualitätsstandards 
nach unten abzuweichen. Ausgerechnet 
unter der Überschrift Patientenschutz 
können damit wichtige Qualitätsanfor-
derungen ausgehöhlt werden. Konkret 
dürften Krankenhäuser in Niedersachsen 

bestimmte Leistungen auch dann erbrin-
gen, wenn sie nicht die erforderliche Er-
fahrung nachweisen können. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss sieht solche 
„Mindestmengen“ bei Eingriffen vor, die 
eine besondere Routine erfordern. Die be-
absichtigte Regelung stünde auch im Wi-
derspruch zu einem Beschluss des Nieder-
sächsischen Landtags, der sogar gefordert 
hatte, Qualitätskriterien stärker als bisher 
bei der Krankenhausplanung einzubezie-
hen (Drs. 17 / 3186).

Die verbindliche Anwendung bundes-
weiter Standards würde dazu beitragen, 
dass es keinen wirtschaftlich begründe-
ten Unterbietungswettbewerb bei der Be-
handlungsqualität gibt und eine qualifi-
zierte Behandlung auch in Wohnortnähe 
gewährleistet bleibt. Es muss das Prinzip 
gelten, dass Patientenschutz Vorrang vor 
wirtschaftlichen Interessen der Kranken-
häuser genießt.  

TATWAFFE SPRITZE: Die Mordserie eines Kranken-
pflegers hat Niedersachsen erschüttert.
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K R A N K E N H A U S - R E G I O N A L G E S P R Ä C H E

Landesregierung stoppt  
auf halber Strecke
Erstmals überhaupt hat das Land den Strukturwandel der Kliniklandschaft  
systematisch zu seinem Thema gemacht. Um Ergebnisse zu erzielen, reicht  
eine Moderation von Gesprächen allerdings oft nicht aus.

A
ls die Landesregierung 2013 in ihrem Koalitionsvertrag 
die „Förderung der Kooperation, Fusion und Schwer-
punktbildung von Krankenhäusern“ ankündigte, durf-
te das als ermutigendes Signal verstanden werden. 

Schließlich war die Modernisierung der Kliniklandschaft längst 
überfällig und damit gesundheitspolitisch wichtigste Aufgabe 
der Legislaturperiode. Und es schien dem Land ernst zu sein: Das 
Sozialministerium begann, Regionalgespräche mit Krankenhaus-
trägern und anderen Beteiligten zu initiieren. Es ist ein Verdienst 
der Landesregierung, das Thema erstmals überhaupt systema-
tisch aufgegriffen zu haben. Im Ergebnis ist der Prozess aber auf 
halbem Wege stehen geblieben. 

Klare Problembeschreibung

Die Herausforderung bestand in einer nicht mehr zeitgemäßen, 
ineffizienten Versorgungsstruktur mit zu vielen und zu vielen 
kleinen Standorten, die als Folge mit mangelnder Auslastung 
und einer schwerer werdenden Sicherstellung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit zu kämpfen haben. Vor diesem Hintergrund 
führte das Land in neun Regionen Gespräche. Diese begannen 
jeweils mit einer klaren Analyse und Problembeschreibung: 
rückläufige Einwohnerzahlen, Überkapazitäten und Doppel-
vorhaltungen von Angeboten. Tatsächliche strukturelle Verän-
derungen hat es dann mit Standortschließungen in Diekholzen, 
Springe, Dissen und Braunschweig in vier Regionen gegeben. Al-
lerdings ging es dabei um Entscheidungen, bei denen der Kon-
sens der Beteiligten im Wesentlichen schon vorher angelegt war. 

Wo die Bereitschaft der Träger nicht von vornherein vorhanden 
war, gab es trotz offensichtlicher Handlungsnotwendigkeit und 
einer Vielzahl von Gesprächen keine Ergebnisse. Beispiele dafür 
sind die Doppelvorhaltungen in Gronau / Alfeld und Bremervörde /  
Zeven sowie die zu hohe Anzahl und räumliche Lage der Standor-
te im Landkreis Diepholz. Zudem haben in weiteren Regionen mit 
Veränderungsbedarf erst gar keine Gespräche stattgefunden (Bra-
ke / Nordenham, Achim / Verden und Südniedersachsen: Clausthal-
Zellerfeld / Goslar, Northeim / Einbeck, Göttingen).

In der Praxis hat sich bestätigt, dass Krankenhäuser in der Re-
gel nicht bereit sind, freiwillig über Fusionen oder Schließungen 

nachzudenken – es sei denn, der wirtschaftliche Druck wird zu 
stark. Eine Moderation der Gespräche reicht dann nicht aus. 
Wenn Häuser nicht mehr zukunftsfähig sind, müsste das Land 
den Trägern genau das sehr deutlich machen. Stattdessen sind 
die Diskussionen ambivalent: Wird im Abstrakten die Notwen-
digkeit eines Strukturwandels durchaus betont, so geht es im 
konkreten Einzelfall dann eher um Maßnahmen zum Erhalt des 
Standorts. Diese Signale werden vor Ort als Ermutigung verstan-
den, dass es trotz fehlender Voraussetzungen gelingen kann, die 
Schließung eines Krankenhauses zu vermeiden. Das Land muss 
konsequent dabei bleiben, dass es für solche Standorte keine 
Fördermittel zur Verfügung stellt und eine klare Linie auch in 
der Kommunikation verfolgen. 

Weitere Ergebnisse sind angesichts des bevorstehenden 
Wahlkampfes nicht mehr zu erwarten. Auch wenn der wirt-
schaftliche Handlungsdruck durch zusätzliche Finanzmittel für 
die Kliniken erst einmal nachgelassen hat, bleibt der Struktur-
wandel der Krankenhauslandschaft zentrale Aufgabe für die 
nächste Legislaturperiode. Der Versuch von Trägern, nicht zu-
kunftsfähige Standorte zu erhalten, führt zu wirtschaftlichen De-
fiziten, nicht bedarfsgerechten Mengen- und Leistungsauswei-
tungen und auch zu erschwerten Arbeitsbedingungen für das 
Personal. Standortsicherungen als Selbstzweck stehen letztlich 
einer effizienten und besseren regionalen Versorgung der Pati-
enten im Weg.  

LEERSTAND: Zu viele Standorte konkurrieren um eine begrenzte Zahl an Patienten.
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Prognosen des 
vdek voll bestätigt
Vor rund dreieinhalb Jahren hatte der vdek eine Berechnung zur 
notwendigen Reduzierung von Klinikstandorten in Niedersachsen 
vorgelegt. Diese wird nun von der tatsächlichen Entwicklung sogar 
noch überholt.

U
ngewöhnlich schroff“, schrieb 
die „Neue Osnabrücker Zeitung“ 
im Oktober 2013, habe Nieder-
sachsens Sozialministerin Cor-

nelia Rundt auf die Aussage des vdek re-
agiert, nach der 33 Krankenhäuser im Land 
bis 2030 schließen müssten. „Das ist unpro-
fessionell, willkürlich und unverantwort-
lich“, so das Zitat der Ministerin. 

Was war geschehen? Der vdek hatte 
sich öffentlich damit auseinandergesetzt, 
dass die Zahl der Krankenhausbetten durch 
Bevölkerungsrückgang und kürzere Be-
handlungsdauer zwangsläufig weiter sinkt. 
Damit, so seinerzeit die Herleitung, besteht 
entweder die Perspektive, dass die vor-
handenen Krankenhäuser am Markt blei-
ben, aber immer kleiner werden und immer 
größere Schwierigkeiten haben, medizini-
sche Qualität und Wirtschaftlichkeit si-
cherzustellen. Um das zu vermeiden, muss 
sich – Möglichkeit zwei – die Bettenkapa-
zität auf weniger Standorte verteilen. Da-
mit bestünde auch die Chance, dass diese 

Standorte wirtschaftlich gestärkt und mit 
größerer Spezialisierung aus dem Struk-
turwandel hervorgehen. Als Ergebnis hat-
te der Verband modellhaft errechnet, dass 
mittelfristig die viel zitierten 33 Kliniken 
schließen müssten, um zumindest den Sta-
tus Quo der durchschnittlichen Häusergrö-
ße zu erhalten. 

Bewusste Wahl der Patienten

Gut dreieinhalb Jahre später ist festzustel-
len, dass sich die grundlegenden Annah-
men des vdek bestätigt haben – auch des-
halb, weil die Patienten bewusst größere, 
leistungsfähigere Krankenhäuser auswäh-
len. Die Berechnung wird von der tatsächli-
chen Entwicklung sogar noch überholt. Seit 
2013 ist die Zahl der Klinken landesweit um 
elf gesunken, neun weitere Standortaufga-
ben sind fest avisiert. Das heißt: Fast zwei 
Drittel des seinerzeit genannten Werts sind 
bereits erreicht – nach weniger als vier von 
17 Jahren Prognosezeitraum.  
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STRUKTURWANDEL: Seit 2013 sinkt die Zahl der Krankenhäuser in Niedersachsen erkennbar.

Immer wieder hatten Krankenhäu-
ser und Kassen darauf hingewiesen: 
Das Land Niedersachsen stellt den 
Kliniken zu wenig Geld für Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen zur Verfü-
gung. Die Folge: ein Investitionsstau 
in Milliardenhöhe. Das Land hat nun 
nach vielen Jahren der Untätigkeit 
reagiert. Mittel dazu ist ein kreditfi-
nanziertes Sondervermögen: Durch 
einen Finanzaufwand von 800 Millio-
nen Euro – jährlich 32 Millionen Euro 
für Tilgung und Zinsen über 25 Jahre 
– stehen 663 Millionen Euro bereit, 
um diesen Stau ein Stück weit aufzu-
lösen. Dazu kommen Mittel der jähr-
lichen Förderung und aus dem Struk-
turfonds, insgesamt gut 1,3 Milliarden 
Euro bis 2020.
Die Initiative wird den Kliniken 
zweifellos helfen. Sie löst allerdings 
nicht die Probleme der Zukunft. 
Dafür müsste das Land die zu gerin-
gen jährlichen Fördergelder anhe-
ben und dauerhaft dynamisieren. 
Weiteres Problem: Der Schulden-
dienst soll offenbar knapp zur Hälf-
te zulasten der Pauschalförderung 
gehen. Damit müssen die Häuser ei-
nen guten Teil ihrer Investitionen 
selbst tragen. 
Und schließlich stellt sich die Fra-
ge der Proportionen: So will das 
Land seinen Universitätskliniken in 
Hannover und Göttingen 2,1 Milliar-
den Euro für Neubauten und Sanie-
rung zahlen – 2,1 Milliarden Euro für 
zwei Krankenhäuser. Gemessen da-
ran nehmen sich 1,3 Milliarden Euro 
Euro für 180 Krankenhäuser eher 
bescheiden aus. Es sollte das Land 
nicht überraschen, wenn das bei den 
Krankenhäusern in der Fläche für 
Kritik sorgt.

K L I N I K - S O N D E R V E R M Ö G E N

Land reduziert 
Investitionsstau – 
Fragen bleiben
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G E S U N D H E I T S P O L I T I K

Ersatzkassen im Austausch  
mit Landtagsfraktionen
Die Ersatzkassen haben mit den Sozialpolitikern der Landtags
fraktionen gesundheitspolitische Gespräche geführt. Themen:  
das neue Krankenhausgesetz und Wettbewerbsverzerrungen durch  
den Risikostrukturausgleich.

Seit 2014 kooperieren die Ersatzkas-
sen mit dem Land und weiteren Part-
nern bei den „Gesundheitsregionen 
Niedersachsen“. Mittlerweile sind 
35 Gesundheitsregionen zwischen 
Harz und Nordsee aktiv. Das Land 
will die Initiative nun über 2017 hin-
aus fortsetzen. Die Ersatzkassen ha-
ben ihre Bereitschaft dazu signali-
siert. Sie beteiligen sich bislang mit 
bis zu 100.000 Euro im Jahr an ausge-
wählten Projekten aus den Gesund-
heitsregionen.
Die Gesundheitsregionen sind bei 
den teilnehmenden Landkreisen und 
Städten angesiedelt. Diese organi-
sieren über regionale Steuerungs-
gruppen Austausch und Kooperation 
der verschiedenen Akteure der Ge-
sundheitsversorgung vor Ort. Im Kern 
geht es darum, die vielfältigen Ver-
sorgungsangebote zu vernetzen und 
Schnittstellen im Interesse der Ver-
sicherten zu überwinden. Damit ent-
stehen in Zeiten zunehmender Zen-
tralisierung landesweit regionale 
Gesundheits-Netzwerke. Für die Er-
satzkassen sind diese eine wichtige 
Ergänzung zu den Entscheidungsver-
antwortungen auf Landesebene.
Bei der letzten Förderrunde haben 
die Kooperationspartner drei Projek-
te ausgewählt: Anlaufstelle zur Si-
cherung und Gewinnung von Fach-
kräften in der Pflege (Landkreise 
Vechta und Cloppenburg / 100.000 
Euro Fördersumme), Traumapräven-
tion mit Familien in der Erziehungs-
beratung (Landkreis Leer / 99.990 
Euro), Digitale Kommunikationshilfe 
für nicht-deutschsprechende Patien-
ten im Grenzdurchgangslager Fried-
land (Gesundheitsregion Göttingen /  
100.000 Euro).

G E S U N D H E I T S R E G I O N E N

Kooperationspartner 
wollen Engagement 
fortsetzen

DIALOG MIT SPD UND GRÜNEN: Jörg Niemann (vdek), Inken Holldorf (TK), Dirk Vennekold (DAK-Gesundheit), 
Sven Saß (hkk), Immacolata Glosemeyer MdL (SPD), René Kopka (SPD), Holger Ansmann MdL (SPD), Uwe 
Schwarz MdL (SPD), Michael Leopold (Nds. Sozialministerium), Filiz Polat MdL (Bündnis 90 / Die Grünen) (v.l.).

DIALOG MIT DER CDU: Burkhard Jasper MdL, Gudrun Pieper MdL, Jörg Niemann (vdek), Annette Schwarz MdL, 
Inken Holldorf (TK), Reinhold Hilbers MdL, Petra Joumaah MdL, Dr. Max Matthiesen MdL, Dirk Vennekold 
(DAK-Gesundheit), Hanno Kummer (vdek) (v.l.). 
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niedersachsen

Was extra kostet, muss auch beson-
ders gut sein. Glauben viele, stimmt 
aber nicht immer. Schon gar nicht, 
wenn es um sogenannte Individu-
elle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
geht. Das sind Leistungen, die Ärz-
te ihren Patienten nur auf Privat-
rechnung anbieten, ganz individu-
ell eben. Das Angebot reicht von der 
Augeninnendruckmessung über die 
Bach-Blütentherapie bis zur ope-
rativen Schnarchbehandlung. Fünf 
Jahre lang haben Wissenschaft-
ler im Auftrag des Medizinischen 
Dienstes IGeL unter die Lupe ge-
nommen. Die Bilanz: Vier IGeL be-
werten die Wissenschaftler nega-
tiv − der Schaden ist deutlich höher 
als der Nutzen –, 17 IGeL tendenzi-
ell negativ. Bei 15 weiteren Angebo-
ten ist die Schaden-Nutzen-Bilanz 
unklar. Nur drei IGeL sind tendenzi-
ell positiv einzuschätzen, kein einzi-
ges Angebot positiv. Soweit das er-
nüchternde Fazit. Apropos nüchtern. 
Nicht jeder mag die Qualität der in-
dividuellen Leistungen so nüchtern 
zu betrachten, da sie gleichzeitig ja 
auch sehr individuell das Einkom-
men des Praxisinhabers steigern. 
Besondere Unterstützung in die-
ser Hinsicht bot jetzt das Seminar 
„Wissen mit Genuss – Die besonde-
re Fortbildungsreihe für Klinik und 
Praxis“. Das versprach Ärzten nicht 
nur „IGeLn leicht gemacht“, sondern 
gleichzeitig das „Entdecken“ von 
Frühjahrsweinen. Bleibt zu hoffen, 
dass zumindest bei diesem Seminar 
der Nutzen den Schaden überwog: 
Das wäre erreicht, wenn der Wein 
besser war als die Tipps für leichtes 
IGeln. Zumindest aus Sicht der Pa-
tienten.

Jörg Niemann, Leiter der vdek-Lan-
desvertretung, hat den stellvertreten-
den Vorsitz der Landesvereinigung für 
Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen (LVG & AfS) 
übernommen. Zuvor hatte ihn die Mit-
gliederversammlung der LVG & AfS 
einstimmig für weitere vier Jahre in 
den Vorstand des gemeinnützigen 
Fachverbandes gewählt. 

Anke Gautzsch steht seit 22 Jahren 
im Dienst der Ersatzkassen. Direkt 
nach dem Studium begann die Ma-

thematikerin bei der vdek-Landesvertre-
tung Sachsen-Anhalt und wechselte 2000 
nach Hannover. Als Referentin für Am-
bulante Versorgung kommt ihr der siche-
re Umgang mit Zahlen zugute. In ihrem 
Fachbereich hat sie sich mittlerweile auf 
die ärztliche Bedarfsplanung spezialisiert. 
Hier hatte es 2013 eine Reform gegeben, 
durch die die Planungsbereiche für Haus-
ärzte deutlich kleiner geschnitten wurden, 
um zu einer besseren regionalen Vertei-
lung der Praxen beizutragen. Darüber hi-
naus führt sie Vergütungsverhandlungen 
mit Hochschulambulanzen, die besonde-
re ambulante Behandlungen schwerer Er-
krankungen anbieten. Für diese gelten seit 
Kurzem neue Finanzierungsregelungen. 

D E R  V D E K  S T E L L T  S I C H  V O R

Sicherer Umgang  
mit den Zahlen

G U R K E  D E S  Q U A R T A L S

Individuelle 
Arztleistungen: 
Ernüchternde Bilanz

P E R S O N A L I E

Wahl zum 
Vizevorsitzenden

Die vdek-Landesvertretung hat ihre 
Broschüre „Ausgewählte Basisdaten 
des Gesundheitswesens in Nieder-
sachsen“ in aktualisierter und erwei-
terter Form neu aufgelegt. Auf rund 
60 Seiten gibt sie statistische Ein-
blicke in alle wesentlichen Bereiche 
der Gesundheitsversorgung im Land: 
von der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung und der Krankenhausversor-
gung über den Rettungsdienst bis zur 
Pflegeversicherung. Über die aktuel-
len Zahlen hinaus werden Entwick-
lungen im zeitlichen Verlauf darge-
stellt und kommentiert. Die Broschüre 
steht auf der Internetseite www.vdek.
com / LVen / NDS.html zur Verfügung. 
Ein gedrucktes Exemplar kann kos-
tenlos bei der Landesvertretung bezo-
gen werden.

S T A T I S T I K

„Basisdaten“  
neu aufgelegt
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Pflegeplätze stationär 

 
 
 
Das Angebot an Pflegeplätzen in stationären Einrichtungen wächst konti-

nuierlich. Über die Eröffnung neuer Einrichtungen hinaus erweitern insbe-

sondere etablierte Pflegeheime ihr Angebot durch Aus- und Umbaumaß-

nahmen. Gegenüber 2007 ist ein landesweiter Zuwachs von rund 23.000 

Pflegeplätzen zu verzeichnen, davon 7.000 teilstationär.  

 
Unterschiedliche Konzepte der Pflegeheime sowie eine durchschnittliche 

Auslastung von unter 90 Prozent führen dazu, dass Pflegebedürftige oder 

ihre Angehörigen eine Einrichtung nach individuellen Wünschen auswäh-

len können.   

einschließlich teilstationärer und Kurzzeitpflege 

Quelle: Verbände der Pflegekassen 
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Regionale Versorgungsgrade (nach Planungsbereichen) 

 
 
 
Die Versorgungsgrade der Planungsbereiche zeigen sowohl die regionalen 

Disparitäten als auch die Unterschiede zwischen den Arztgruppen. Wäh-

rend 17 Planungsbereiche einen Versorgungsgrad von unter 90 Prozent ha-

ben, weisen 139 Bereiche mit mehr als 140 Prozent eine deutliche Überver-

sorgung auf, weitere 25 Bereiche liegen sogar bei mehr als 200 Prozent. 

Während es bei den Hausärzten keinen einzigen Bereich mit mehr als 140 

Prozent gibt, liegen alle 13 internistischen Planungsbereiche über diesem 

Wert.  
 
Für einen konsequenten Abbau von Überversorgung und eine möglichst 

ausgewogene Verteilung der Arztpraxen soll das 2015 in Kraft getretene 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sorgen. Dieses sieht vor, dass Arztsitze 

nicht nachbesetzt werden sollen, wenn der Versorgungsgrad 140 Prozent 

beträgt. In der Praxis ist diese Regelung bislang allerdings ohne Wirkung 

geblieben. Mit Hinweis auf die örtliche Versorgungssituation können die 

Zulassungsausschüsse nämlich von der Bestimmung abweichen. Dafür rei-

chen die Stimmen der Ärztevertreter in den Ausschüssen aus.

Quelle: Vertragsärztliche Bedarfsplanung, 1. Fortschreibung 2016 
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Quelle: vdek 

Engagement der Ersatzkassen: Förderung der Selbsthilfe 

 
 
 
Die Übersicht zeigt die gestiegenen Förderbeträge der Ersatzkassen für die 

Selbsthilfe seit Einführung des aktuellen Fördermodells 2008. Dieses sieht 

eine Aufteilung in eine krankenkassengemeinsame Pauschalförderung und 

eine kassenindividuelle Förderung einzelner Projekte vor. 2015 haben die 

Ersatzkassen die Selbsthilfe mit 757.000 Euro Pauschalfördermitteln und 

310.000 Euro für Projekte unterstützt.  
Die Kassen fördern knapp 50 Landesverbände der Selbsthilfeorganisatio-

nen, rund 1.500 vor Ort aktive, ehrenamtliche Selbsthilfegruppen sowie 44 

Kontaktstellen, die Betroffene an Selbsthilfegruppen vermitteln und Hilfe-

stellung zur Gruppengründung geben.  
 

ausgewählte Basisdaten der gesundheitlichen Versorgung 
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Kapitel 3:  
Weitere Leistungserbringer 
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Die Ersatzkassen 
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Versicherte nach Kassenarten • Mitgliederentwicklung nach Kassenarten • 

Engagement der Ersatzkassen: Förderung ambulanter Hospizdienste • Engage-

ment der Ersatzkassen: Förderung der Selbsthilfe • Die Landesvertretung Nieder-

sachsen des vdek  
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VORWORT 
 
 
 
Die vdek-Landesvertretung hat durch die Ver-
tragsgestaltung für die Ersatzkassen umfassende 
Einblicke in alle wesentlichen Bereichen der  
Gesundheitsversorgung in Niedersachsen: von 
der ambulanten ärztlichen Versorgung und der 
Krankenhausversorgung über den Rettungsdienst und die Versorgung mit 
Heil- und Hilfsmitteln bis hin zur Pflegeversicherung. Wesentliche Daten, 
die wir dabei erheben und nutzen, möchten wir mit Ihnen teilen. Wir haben 
sie dafür anschaulich aufbereitet, mit öffentlich zugänglichen Statistiken 
kombiniert und in dem vorliegenden Nachschlagewerk kommentiert zu-
sammengefasst. Wo immer möglich, stellen wir zeitliche Verläufe dar, um 
Trends aufzuzeigen und eine bessere Interpretation der Zahlen zu ermög-
lichen.  
 
Unsere „Ausgewählten Basisdaten“ erscheinen zum siebten Mal. Wir haben 
die Zusammenstellung auch aufgrund vieler positiver Rückmeldungen über 
die Jahre deutlich erweitert. Die aktuelle Auflage umfasst rund 60 Seiten 
und ist damit so umfangreich wie noch nie. Ich lade Sie ein, die Daten zu 
nutzen und würde mich freuen, Sie damit bei Ihrer Arbeit zu unterstützen 
und Impulse für Diskussionen rund um die Gesundheitsversorgung in Nie-
dersachsen zu geben. 
 
Ihr  
 
 
 
Jörg Niemann 
Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen 
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